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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage der Satzung über die Benennung von Straßen und das Anbringen von Straßenna-

mensschildern, Beschluss-Nr. R 91-24/92 vom 30.01.92, wird durch die Stadtvertretung nachfolgender 

Beschluss gefasst: 

 

Für die ehemals geplante Straße im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 37 wird der Straßenname 

 

 Ludwig-Giesecke-Straße 

 

aufgehoben. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

 

keine 

 

Begründung: 

 

Mit dem Beschluss Nr. 176/12/10 wurde der Straßenname für die innere Erschließung des vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans Nr. 37 „An der Tollense“ beschlossen. 

 

Aufgrund der Änderung der bebaubaren Flächen wurde mit Beschluss Nr. 322/22/11 der vorhabenbezo-

gene Bebauungsplan Nr. 37 dahingehend geändert, dass die öffentliche Erschließungsanlage in diesem 

Wohngebiet entfällt. Die Erschließung erfolgt über die Anbindung privater Anliegerwege an die Rosto-

cker Straße und die Bachstraße. Infolgedessen wird die Straßenbenennung aufgehoben und der Name 

im Straßennamensverzeichnis der Stadt Neubrandenburg gelöscht 

 


